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SAMTGEMEINDE
BOTHEL

PROTOKOLL

Uber die

offentliche Sitzung des Schulausschusses

Sitzungsdatum:  Dienstag, den 26.11.2024

Beginn: 18:33 Uhr
Ende: 19:25 Uhr
Ort, Raum: Bothel im Birgerhaus Bothel, Horstweg 19, 27386 Bothel

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den folgenden Seiten.

gez. gez.

(Dr. Gabriele Hornhardt) (Dirk Eberle)

Vorsitz Samtgemeindebiirgermeister

gez.
(Anke Harth-Kotteck)
Protokollfiihrung
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Anwesenbheitsliste

zur 6ffentlichen Sitzung des Schulausschusses am 26.11.2024

Vorsitzende/r
Hornhardt, Gabriele, Dr. GRUNE/BLM/FDP

Stv. Vorsitzende/r
Holsten, Sabine GRUNE/BLM/FDP

Mitglieder
Brinker, Ludgerus CDU

Bruns, Anja CDU
Harth, Thorsten CDU
Struck, Manfred SPD / Liste

Stv. Mitglieder
Paczos, Thmoteusz

Tumler, Uta SPD / Liste

Mitglieder
Cohrs, Anja Lehrervertretung

Stuhrmann, Jirgen, Dr. Lehrervertretung
Wiederhold, Udal Elternvertretung

Gleichstellungsbeauftragte
Smeilus, Simone Gleichstellungsbeauftragte

Verwaltung
Eberle (HVB), Dirk Samtgemeindebirgermeister

Harth-Kotteck, Anke
Koopmann, Henrik

Abwesend:

Mitglieder
Murso, Sascha SPD / Liste

Seite 2 von 7

Vertretung fir RH Murso



Tagesordnung:

1 Eroffnung, Feststellung der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung und vorliegender Antrage sowie Beschlussfassung liber
nichtoéffentliche Behandlung

3 Ggf. Pflichtenbelehrung nach § 43 NKomVG
4 Genehmigung des Protokolls 01/2024 vom 18.06.2024
5 Mitteilungen des Samtgemeindebirgermeisters

6 Gewahrung von Beihilfen des Schultrdgers bei Schulfahrten
Vorlage: 01-77/2024

7 Haushaltsplan 2025; Sondermittel der Schulen
Vorlage: 01-69/2024

8 Berichte zum Schulschwimmen
Vorlage: 01-76/2024

9 Behandlung von Anfragen und Anregungen
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TOP1 Eroffnung, Feststellung der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit

Vorsitzende Dr. Hornhardt eréffnet die Sitzung und begriiRt die Anwesenden. Sie entschuldigt sich fiir
ihr unentschuldigtes Fehlen bei der Sitzung des Schulausschusses am 18.06.2024 aus personlichen
Griunden. Sodann stellt sie die ordnungsgemaRe Ladung, die Anwesenheit (RH Struck vertritt RH Murso,
Frau Brining ((Elternvertretung) fehlt unentschuldigt)) und die Beschlussfahigkeit fest.

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung und vorliegender Antrage sowie Beschlussfassung
tiber nichtoffentliche Behandlung

Weitere Antrage liegen nicht vor.

Es wird einstimmig beschlossen: Ja:11 Nein:0 Enthaltungen: 0

TOP 3 Ggf. Pflichtenbelehrung nach § 43 NKomVG

SGBM Eberle legt die Grundziige der Verpflichtung und der Pflichtenbelehrung der Ausschussmitglie-
der dar. AnschlieBend verpflichtet er den stellvertretenden Schiilervertreter Thmoteusz Paczos.

TOP4 Genehmigung des Protokolls 01/2024 vom 18.06.2024

Es wird einstimmig beschlossen: Ja:7 Nein: 0 Enthaltungen: 4

TOP5 Mitteilungen des Samtgemeindebiirgermeisters
5.1 Zuwendungen des Landes Niedersachsen ,,DigitalPakt Schule 2019-2024“

Mit Zuwendungsbescheid des Regionalen Landesamtes fiir Schule und Bildung Osnabriick vom
10.09.2024 wurde im Rahmen des sogenannten ,Windhundverfahrens” eine weitere Zuwen-
dung bis zu einer Hohe von insgesamt 25.000,00 € bewilligt. Im Bewilligungszeitraum
01.07.2023 bis 30.11.2024 muss das Vorhaben tatsachlich fertiggestellt und der Zuwendungs-
zweck erreicht sein. Siehe hierzu Umlaufbeschluss 60/2024 ,Lieferung von 50 iPads inkl. Zube-
hor fir die Grundschule am Trochel.”

5.2  GS Hemslingen wird als Nachhaltigkeitsschule ausgezeichnet

Am 17.09.2024 fand im Freilichtmuseum am Kiekeberg im Landkreis Harburg die Auszeich-
nungsveranstaltung fir ,Internationale Nachhaltigkeitsschulen und Umweltschulen in Europa“
des regionalen Landesamtes fiir Schule und Bildung Liineburg statt. Als Schwerpunkt ihrer Ar-
beit wahlte die GS Hemslingen die Handlungsfelder ,, Abfall und Recycling” (Kleidertauschborse)
und ,Ubergreifende Themen“ (Frei Day). Die Grundschule Hemslingen wurde erstmalig ausge-
zeichnet.
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5.3 Beauftragung des Beratungsbiiros "Biregio" zur Schulentwicklungsplanung

Am 29.10.2024 hat der SGA der Samtgemeinde auf Empfehlung der eingesetzten Schulpla-
nungsgruppe das Beratungsbiiro ,Biregio”, Bonn, auf der Grundlage der Ausschreibung vom
22.07.2024 mit der Untersuchung, Konzeption und Moderation zur Schulentwicklungsplanung
far den Primarbereich in der Samtgemeinde beauftragt.

Die Aufgabenstellung umfasst die Untersuchung der Bestandsgebaude. Hier geht es um den
allgemeinen Zustand der Gebaude, die Notwendigkeiten im Bereich Klimaschutz, Dammung,
Heizungstechnik und die Funktionalitat der Raumangebote.

Zum anderen geht es um die Herausforderungen, die sich aus dem gesetzlichen Anspruch auf
eine Ganztagsbetreuung, sich verandernde Schiilerzahlen und aktuelle padagogische Anforde-
rungen an die Grundschulen ergeben.

Das Biiro Biregio und das beteiligte Architekturbliro haben bereits ihre Datenanforderungen
(Schulen, Einwohnermeldeamt, Bauamt) geschickt und die ersten Datensatze liegen auch schon
bereit.

Als nachstes wird Biregio die Unterlagen sichten. Anschliefend werden dann hier vor Ort die
Interviews mit der Verwaltung und den Schulen stattfinden.

TOP 6 Gewadhrung von Beihilfen des Schultragers bei Schulfahrten
Vorlage: 01-77/2024

SGBM Eberle flihrt aus, dass im Rahmen der Zusammenkunft mit den Schulleiterinnen und Schulleitern
hinsichtlich der Sondermittel auch (iber eine Anpassung der Beihilfen flir Schulfahrten seitens des
Schultragers ab 2025 diskutiert wurde. Entsprechend der Beschlussempfehlung sollen kiinftig Schul-
fahrten der Klassen 1 bis 6 sowie hohere Klassen mit 5,00 EUR pro Tag und Schiiler, Abschlussfahrten
der Klassen 9 bzw. 10 mit 10,00 EUR pro Tag und Schiiler fiir eine max. Dauer von 5 Tagen bezuschusst
werden. Begriindet wird diese MaBnahme mit erheblichen Preissteigerungen seit der letztmaligen An-
passung in 2005. RF S. Holsten gibt zu bedenken, dass nicht alle Familien finanziell gleich aufgestellt
sind. Sie mochte die optionale Losung, finanziell schwacher gestellte Eltern starker zu entlasten, in zu-
kiinftige Uberlegungen einbezogen wissen. SGBM Eberle bezieht direkt hierzu Stellung und erklart, dass
es im Vorfeld von Klassenfahrten auch zukiinftig keine Abfrage von Einkommensverhaltnissen und/o-
der Prifung sozialer Bediirftigkeit geben wird. Entsprechende Teilhabeprogramme auf Landkreisebene
unterstltzen in derartigen Situationen. Zum Abrechnungsmodus wird erganzend ausgefiihrt, dass nach
Vorlage eines Antrages auf Bezuschussung eine Vorauszahlung erfolgt. Die spitze Abrechnung erfolgt
im Anschluss. Sodann stellt RH Harth den Antrag auf Beschlussfassung.

Es wird beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2025 Beihilfen bei Schulfahrten gemaftd § 113 NSchG (Nie-
dersachsisches Schulgesetz) wie folgt zu gewahren:

Klassenfahrten der Klassen 1 bis 6 sowie der h6heren Klassen werden mit 5,00 EUR je Tag und Schiiler
bezuschusst. Fiir Abschlussfahrten der Klassen 9 bzw. 10 betragt der Zuschuss 10,00 EUR je Tag und
Schiiler. Generell wird ein Zuschuss langstens fiir den Zeitraum von 5 Tagen gewdhrt. Die Haushalts-
mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei den Produkten 21110, 21130, 21140 sowie 21610 aus-
gewiesen. Die seinerzeit gefassten Beschliisse in dieser Angelegenheit werden aufgehoben.

Es wird einstimmig beschlossen: Ja:9 Nein: 0 Enthaltungen: 2
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TOP 7 Haushaltsplan 2025; Sondermittel der Schulen
Vorlage: 01-69/2024

Kammerer Koopmann beginnt seine Ausfiihrungen mit einem Einblick tGber die aktuelle Haushaltslage
der Samtgemeinde. Hohe Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten, hohe Investitionen, Kre-
ditaufnahme und damit verbundene Leistungen fiir Zinsen und Tilgung belasten den Haushalt. Die Zeit
einer Rezession mit wenig Wirtschaftswachstum und deutlich gesunkener Steuerkraft erfordert die Er-
héhung der Samtgemeindeumlage von 36% auf 39% (rd. 300.000,00 €UR). Trotz Kreditaufnahme von
3,5 Mio. EUR schlieRt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 125.000,00 EUR ab.

Die Haushaltansdtze gemall Beschlussvorlage wurden vorab im Rahmen einer Etatmittelbesprechung
zwischen dem SGBM, dem Schulverwaltungsamt, den Schulleitungen und der Kimmerei einvernehm-
lich abgestimmt. In den weiteren Ausfiihrungen geht Kimmerer Koopmann ausfihrlich auf die Haus-
ansatze der Grundschulen und der Wiedau-Schule ein. Einzelne Positionen hebt er ausdrticklich hervor.
Fir die Schulentwicklungsplanung stehen 25.000,00 EUR pro Standort Grundschule zur Verfligung. Ein
schlechter Gebaudezustand, hohe Energiekosten sowie ein aufwachsender Anspruch auf Ganztagsbe-
treuung ab 2026 stellen die Samtgemeinde vor eine grolle Herausforderung. Die Mittel aus dem Digi-
talpakt wurden vollumfanglich ausgeschopft, sodass an allen Schulen eine gute IT-Ausstattung gegeben
ist. SGBM Eberle betont die Wichtigkeit der gemeinsamen Etatmittelbesprechung. In offener und
sachorientierter Gesprachsrunde wurden die Haushaltsansatze einvernehmlich besprochen. Er be-
dankt sich an dieser Stelle fiir eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, ohne Neid
und Missgunst.

Frau Cohrs stimmt SGBM Eberle zu und berichtet aus eigener Erfahrung als Ausbilderin an vielen Schu-
len, dass eine derartige konstruktive und einvernehmliche Zusammenarbeit andernorts keineswegs
selbstverstandlichist. Vors. Dr. Hornhardt lobt die Vorbemerkungen sowie die Transparenz fiir die Rats-
mitglieder. Dennoch hat sie Bedenken und stellt die Idee einer pauschalen Kappung der Haushaltsan-
satze von 10% zur Diskussion. SGBM Eberle widerspricht diesem Vorschlag. Dann waren Etatmittelbe-
sprechungen bekannter Art und detaillierte Auflistungen nach Einflussnahme durch die Schulen nicht
erforderlich. Kdmmerer Koopmann gibt zu bedenken, dass Einsparungen lediglich bei freiwilligen Din-
gen (z.B. Schulschwimmen, Busfahrten) moglich waren. An verpflichtende Aufgaben (z.B. aus War-
tungsvertragen) kann nicht gespart werden. Einsparungen wiirden u.a. zu Lasten der Unterrichtqualitat
gehen. RH Brinker sieht bei pauschalen Einsparungen die Gefahr sogenannter ,, Wartungsstaus®”.

Er beurteilt die Abstimmungsgesprache als wichtig und stellt sodann den Antrag auf Beschlussfassung.

Vors. Dr. Hornhardt mochte die Gelegenheit nutzen und richtet die Frage an die anwesenden Lehr-
krafte, wie diese den abweichenden Weg der nordischen Lander im Umgang mit Medien und dem Ein-
satz digitaler Ausstattung beurteilen. Herr Stuhrmann fiihrt hierzu aus, dass es Auftrag der Schulen ist,
Medienkompetenz zu lehren. Dieser Auftrag erfordert digitale Mittel. Frau Cohrs ergédnzt, dass die Er-
lasslage Niedersachsens mit dem sog. Querschnittserlass die Medienbildung verpflichtend vorschreibt.
Frau Tummler appelliert, nicht bei den Kindern zu sparen und stellt den Antrag auf Beschlussfassung.

Es wird empfohlen, die veranschlagten Sondermittel sowie die weiteren Haushaltsansatze der Pro-
dukte 21110, 21111, 21121, 21130, 21131, 21140, 21141 und 21610 sowie 21611 im Rahmen der
weitergehenden Beratungen iiber den Haushaltsplan der Samtgemeinde Bothel fiir das Jahr 2025 zu
beriicksichtigen.

Es wird einstimmig beschlossen: Ja:9 Nein: 0 Enthaltungen: 2
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TOP 8 Berichte zum Schulschwimmen
Vorlage: 01-76/2024

SGBM Eberle teilt mit, dass das Thema Schulschwimmen ein bekanntes Anliegen des RH Murso ist. Die
Mitteilungsvorlage verdeutlicht erneut die Unterbesetzung von Fachpersonal an den Schulen. RF Tiim-
ler stimmt diesem Mangel insbesondere an der Wiedau-Schule zu und regt an, ,Springerkrafte” im Be-
reich des Schulschwimmens einzusetzen. Diese Krafte sind, so Frau Cohrs, nicht vorhanden. Herr Stuhr-
mann erganzt, dass das Schulschwimmen an der Wiedau-Schule fester Bestandteil des Sportunterrich-
tes ist. Dieses sei allerdings erst nach der 2. Unterrichtsstunde mdglich, da vorher im Freibad ,,Friih-
schwimmen” angeboten wird. RH Harth betont, dass die Organisation des Schwimmbetriebes allein der
Gemeinde Bothel obliegt.

TOP9 Behandlung von Anfragen und Anregungen

Weitere Anfragen und Anregungen erfolgen nicht. Vors. Dr. Hornhardt bedankt sich fir die bisherige
Zusammenarbeit. Aufgrund einer neuen Zusammensetzung des Ausschusses wird sie den Vorsitz vo-
raussichtlich nicht wieder wahrnehmen. Sie schlieBt die Sitzung um 19:25 Uhr.

Seite 7von 7



	PROTOKOLL    über die
	Tagesordnung:


